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Eröffnungsbeitrag LAG FW-Fachtagung

Knastkarrieren verhindern!

Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Justiz
am 27.03.2009 in Köln

Herr Wolfgang Altenbernd
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Sehr geehrte Damen und Herren,

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich begrüße Sie herzlich zu der heutigen Fachtagung der Landesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen, die unter dem Motto Knastkarrieren verhindern! Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Justiz stattfindet.

Besonders begrüße ich die Justizministerin des Landes Nordrhein-Westfalen Frau Roswitha Müller-Piepenkötter und ihren Staatssekretär Herrn Jan Söffing. Ich freue mich sehr, dass Sie an der Veranstaltung teilnehmen.

Ebenso herzlich begrüße ich den Ministerialrat Herrn Frank Lonny vom Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen.

Nicht zuletzt begrüße ich alle Mitwirkenden, besonders die Vortragenden sowie die Referentinnen und Referenten, die sich bereit erklärt haben, uns heute einen Blick in die Arbeitspraxis im Schnittbereich zwischen Jugendhilfe und Justiz zu geben. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft und Unterstützung.

Anknüpfend an unser Gespräch vor einem Jahr mit Ihnen, verehrte Frau Ministerin, möchte die LAG Freie Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen mit dieser Tagung die beteiligten Akteure in NRW zum gemeinsamen Dialog einladen und Ideen für die weitere Zusammenarbeit erörtern.

Hilfen für delinquente bzw. gefährdete Kinder und Jugendliche müssen sich an deren Lebenswelt orientieren, an deren Lebenssituationen ansetzen und deren aktuelle Lebenskrisen aufgreifen, um eine Stütze zur Bewältigung und Veränderung zu sein. 

Die Jugendhilfe und die Straffälligenhilfe der Freien Wohlfahrtspflege richten ihre Angebote an diesen Erfordernissen aus. Ihre Angebote sind dabei auch an den sich verändernden Bedingungen unserer Gesellschaft orientiert. Unabdingbar notwendig für einen gelingenden Umgang mit delinquenten Jugendlichen sind verlässliche Partner der Justiz und Polizei. Nur durch sinnvoll vernetztes Arbeiten aller Beteiligten in den Lebensräumen der Jugendlichen kann aus einem differenzierten Angebot in einer Kommune eine wirklich gelingende Hilfe werden. Ebenso ist es wichtig, die Betroffenen in die Gestaltung partizipativ mit einzubeziehen.

Wir möchten hier im Rahmen dieser Tagung beispielhaft nachfragen und mit Ihnen in einen fachlichen Austausch treten. 

Freiheitsentzug ist ein Eingriff in das Grundrecht von Kindern und Jugendlichen. Eine Integration im pädagogischen Alltag birgt eine große Gefahr der Willkür und Aushebelung von Verfahrensbestimmungen und subjektiven Rechtsansprüchen in sich. Hier bedarf es verlässlicher und überprüfbarer Regelungen und Standards, die es ermöglichen, diese Risiken zu minimieren.

Stetige Begleitung und Kontrolle der Arbeitspraxis sind als Grundprämissen der Umsetzung von Zwangskonzepten in der Erziehungshilfe unerlässlich.

Darüber hinaus gibt es im Hinblick auf die Anordnung freiheitsentziehender Maßnahmen gravierende regionale Unterschiede und Spezifika in der Rechtsauslegung und Handhabung, so dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen mitunter nicht immer geachtet werden. Auch hier besteht (enormer) Handlungsbedarf.

In einem 2002 erstellten Rechtsgutachten zur geschlossenen Unterbringung für minderjährige Straftäter und Maßnahmen der Jugendhilfe zur Stärkung der Erziehungsverantwortung der Eltern wird grundsätzlich festgestellt, dass der Staat keinerlei Absicht verfolgen dürfe, junge Menschen unter den Bedingungen von Abgeschlossenheit zu erziehen.

Meine Damen und Herren, hier wird eine Maxime formuliert, an der sich das Tun aller Beteiligten messen lassen muss, und hinter welche nicht zurück gegangen werden kann.

Neben der juristischen Legitimation von Zwangsmaßnahmen in der Erziehungshilfe…

Neben ihrer pädagogischen Wirksamkeit…

Und neben ihrer politischen Intention…

… ist vor allem auch die moralisch-ethische Dimension von Zwangsmaßnahmen in der Erziehungshilfe zu thematisieren.

Die Indikation und der Bedarf an solchen „extremen Hilfen“ sind immer individuell – so müssen auch die Angebote und Hilfen individuell sein. Deshalb wäre es fatal, flächendeckend Einrichtungen, Gruppen und Angebote einzurichten, in denen Zwangselemente die erzieherischen Hilfen dominieren.

In den letzten 10 Jahren ist die Zahl der offiziell genehmigten, geschlossenen oder „teilgeschlossenen“ geführten Plätze in Erziehungshilfeeinrichtungen erheblich angestiegen. Neue Konzepte wurden entwickelt und umgesetzt.

Umso wichtiger ist und bleibt der fortzuführende Diskurs über den Umgang mit delinquenten Kindern und Jugendlichen – auch über Grenzen der institutionalisierten Hilfesysteme hinweg.

Als einziges Landesgesetz hält das Jugendstrafvollzugsgesetz von Nordrhein-Westfalen in seinem §2 konsequent an der vom Strafvollzugsgesetz vorgegebenen Priorität des Vollzugsziels Resozialisierung fest.

Der Hilfebedürftige sollte also nicht nur aus sozialpädagogischer Fachperspektive im Zentrum der Überlegungen und Entscheidungen stehen.

Dabei dürfen selbstverständlich allgemeine Sicherheitsansprüche nicht unberücksichtigt bleiben.

Die Kinder- und Jugendhilfe entfaltet ihre disziplinären Logiken und Rahmungen in einem Dialog mit den anderen Akteuren. Weder Juristen (noch Ordnungshüter) verfügen über eine Ausbildung als Experten für soziale Problemlagen.

Wir sprechen hier heute über sog. delinquente Jugendliche – Jugendliche, die, übersetzt man „delinquent“ wörtlich, einen Fehltritt begangen haben. Ein Fehltritt lässt aber im Grundsatz den Schritt zurück zu.

Wir sprechen hier heute über Jugendliche – über junge Menschen, die sich mitten in der Entwicklung Ihrer Persönlichkeit befinden mit all den Wirren, die wir Eltern unter uns zur Genüge kennen. 

Wir sprechen über junge Menschen, die, wenn es gelingt, Ihnen einen Halt zu geben, mit einem "Teddy im Arm" einschlafen – weil das genau Ihren Bedürfnissen entspricht.

Verstehen Sie mich jetzt bitte nicht falsch – ich will die Herausforderung nicht verniedlichen oder gar leugnen.

Gute Worte oder einen Abend Fernsehverbot, was bei vielen jungen Menschen hilft, sie an die Grenzen, die es in dieser Gesellschaft gibt, zu erinnern, helfen bei den sog. Delinquenten Jugendlichen nicht weiter. 

Wir reden über Zwangsmaßnahmen, Strafen, Freiheitseinschränkung und Freiheitsentzug. Aber wir reden auch über Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung. Was im Übrigen in der Pädagogik kein Widerspruch, sondern Teil der Methode und des Grundverständnisses ist.

Wie dies in der Praxis in Alternative zu dem System Knast und Haft funktioniert, das wollen wir Ihnen heute zeigen.

Wir wollen aber auch noch etwas anderes verdeutlichen:

Vorbereitet wurde dieser Fachtag von Kolleginnen und Kollegen der Jugendhilfe und der Straffälligenhilfe. Wenn Sie so wollen vom Jugendamt und der Abteilung der Justiz der Freien Wohlfahrtspflege in Nordrhein-Westfalen.

Dabei haben beide Ihre fachlichen und finanziellen Ressourcen eingebracht. Genau so und nur so kann es unseres Erachtens in der Arbeit mit delinquenten Jugendlichen gehen. „Strafe und Erziehung“, „Zurechtweisen und Helfen“ sind gemeinsamer Bestandteil der Aufgaben der Jugendhilfe und der Straffälligenhilfe sowie der Polizei und der Justiz.

Wenn diese „Systeme“ dann mit denselben Menschen zu tun haben – und das ist bei delinquenten Jugendlichen nun mal so – dann darf die notwendige Strafe nicht von der notwendigen Hilfe getrennt werden; bzw. dann darf die notwendige Hilfe nicht auf eine Strafe reduziert werden; und schon gar nicht erzwungen durch die Frage nach Finanzierungszuständigkeiten.

Bei allen Unterschieden in der Aufgabenstellung und bei den Zielen…

Bei allen Unterschieden in den Befugnissen…

Bei allen Unterschieden in den Handlungsformen…

Bei allen Unterschieden der Rahmenbedingungen…

Bei allen Unterschieden der Fachsprachen und -begrifflichkeiten…

… nur gemeinsam können alle Beteiligten einen Weg finden, tragfähige Konzepte zum Umgang mit delinquenten Jugendlichen weiter zu entwickeln und umzusetzen. Die Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sind dieselben.
Wir treten mit dieser Veranstaltung heute auch dafür ein, dass Jugendhilfe und Justiz ergänzend das tun, was notwenig ist und was den jungen Menschen das ermöglicht, worauf Sie einen Anspruch haben – gleichberechtigte und anerkannte Teilhabe an der Gesellschaft.

Ich freue mich, dass heute Vormittag insgesamt sechs Projekte aus der Arbeitspraxis im Schnittbereich zwischen Jugendhilfe und Justiz vorgestellt werden und in Workshops am Nachmittag diskutiert werden können. Die Projektvorstellung wird eingeführt von Herrn Klaus-Peter Völlmecke vom Jugendamt der Stadt Köln.

Impulsfragen für die Diskussionen in den Workshops am Nachmittag wird Herr Bernd Holthusen vom Deutschen Jugendinstitut in seinem Beitrag – nach der Mittagspause – formulieren.

Doch zunächst wird nun die NRW-Justizministerin Frau Müller-Piepenkötter die Erwartungen an die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe aus Sicht der Justiz darstellen. Knastkarrieren zu verhindern, das ist das gemeinsame Anliegen von Jugendhilfe und Justiz. Dies ist das gemeinsame Programm, das gemeinsames Handeln erfordert.

Es sei an dieser Stelle kurz darauf hingewiesen, dass Frau Müller-Piepenkötter nicht wie im Programm ausgewiesen unter dem Titel Knastkarrieren vorhanden!, sondern unter dem Tagungsmotto Knastkarrieren verhindern! die Position der Justiz darlegen wird. Durch diese Verwechslung wird noch einmal die Herausforderung deutlich, vor der alle Beteiligten stehen: Daran zu arbeiten, die bestehenden Knastkarrieren für die Zukunft zu verhindern!

Durch die Veranstaltung wird vormittags führen Herr Dr. Frank Johannes Hensel, Diözesan-Caritasdirektor für das Erzbistum Köln.

Nachmittags wird die Moderation übernommen von Frau Maria Loheide, Geschäftsbereichsleiterin der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe. 

Ich wünsche allen Anwesenden eine gute Veranstaltung!
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